
Nachweis der sprachlichen Kenntnisse und der Fremdsprachendidaktik 
Referenz: UNAU.RDS/07.2639, 29. November 2007 

Ich bin in der 

Schule tätig als 

Fachlehrer 

für  

Französisch 

 

 
Wie erbringe ich den Nachweis der sprachlichen Kenntnisse? Wie erbringe ich den Nachweis der Fremdsprachendidaktik? 

Kindergärtner 
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� Delf-Test mit Sprachenniveau B1 in allen vier Einheiten mit mindestens 60 % 
bescheinigt durch von der DG anerkanntes Institut 

� Abschlusszeugnis der Unter- oder Oberstufe des Sekundarunterrichts in 
französischer Sprache 

� Abschlussdiplom des Vollzeit-Hochschulwesens kurzer oder langer 
Studiendauer in französischer Sprache 

� Universitätsdiplom in französischer Sprache 

� Abschlussdiplom des Vollzeit-Hochschulwesens kurzer oder langer 
Studiendauer in Sekretariat-Sprachen, Moderne Sprachen, Germanistik, 
Romanistik oder Übersetzer/Dolmetscher aus einem nicht frankophonen 
Sprachraum, wenn die Ausbildung Französisch umfasst. 

� Entsprechende Gleichstellung 

� Externer Prüfungsausschuss der Französischen Gemeinschaft 

� Externer Prüfungsausschuss der DG1 

� Abschlussdiplom des Vollzeit-Hochschulwesens kurzer Studiendauer als 
Kindergärtner in der DG  

� Vor dem Schuljahr 2004-2005 Arbeit in einem Kindergarten in der DG  
 

� Vor dem Schuljahr 2004-2005 Arbeit in einem Kindergarten in der DG 

� Abschlussdiplom des Vollzeit-Hochschulwesens kurzer Studiendauer als 
Kindergärtner in der DG 
 

Regularisierung durch: 

� Von der DG anerkannte Zusatzausbildung in Fremdsprachendidaktik 

   Zeitraum von Schuljahr 2008-2009 

bis 2010-2011 
Ab Schuljahr 2011-2012 Zeitraum bis Schuljahr 2006-2007 

Zeitraum ab Schuljahr 2007-

2008 

Primarschullehrer nein 
 
 

� Der Nachweis der sprachlichen 
Kenntnisse braucht nicht erbracht zu 
werden. 

� Der Nachweis der sprachlichen 
Kenntnisse braucht nicht erbracht 
zu werden. 

� Der Nachweis der 
Fremdsprachendidaktik braucht 
nicht erbracht zu werden. 

� Der Nachweis der 
Fremdsprachendidaktik braucht 
nicht erbracht zu werden. 

Primarschullehrer2 ja 
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� Delf-Test mit Sprachenniveau B2 in 
allen vier Einheiten mit mindestens 
60 % bescheinigt durch von der DG 
anerkanntes Institut 

� Abschlusszeugnis der Oberstufe des 
Sekundarunterrichts in französischer 
Sprache 

� Abschlussdiplom des Vollzeit-
Hochschulwesens kurzer oder langer 
Studiendauer in französischer 
Sprache 

� Universitätsdiplom in französischer 
Sprache 

� Entsprechende Gleichstellung 

� Externer Prüfungsausschuss der 
Französischen Gemeinschaft 

� Externer Prüfungsausschuss der DG1 

 

Regularisierung durch: 

� Ein durch die DG anerkanntes 
Institut 

� Delf-Test mit Sprachenniveau B2 in 
allen vier Einheiten mit mindestens 
60 % bescheinigt durch von der 
DG anerkanntes Institut 

� Abschlusszeugnis der Oberstufe 
des Sekundarunterrichts in 
französischer Sprache 

� Abschlussdiplom des Vollzeit-
Hochschulwesens kurzer oder 
langer Studiendauer in 
französischer Sprache 

� Entsprechende Gleichstellung 

� Universitätsdiplom in französischer 
Sprache 

� Externer Prüfungsausschuss der 
Französischen Gemeinschaft 

� Externer Prüfungsausschuss der 
DG1 

� Abschlussdiplom des Vollzeit-
Hochschulwesens kurzer 
Studiendauer als Primarschullehrer 
in der DG 

 

� Abschlussdiplom des Vollzeit-
Hochschulwesens kurzer 
Studiendauer als 
Primarschullehrer mit 
erfolgreichem Abschluss des 
Wahlfaches Französisch 

� Abschlussdiplom des Vollzeit-
Hochschulwesens kurzer 
Studiendauer in französischer 
Sprache mit erfolgreichem 
Abschluss des Wahlfaches 
Französisch Fremdsprache 

 

 

                                                 
1 Der externe Prüfungsausschuss für die französische Sprache wird nur noch bis 2007-2008 organisiert. 
2 Frankophone „native speaker“ müssen den Nachweis der funktionellen Beherrschung der deutschen Sprache erbringen. 


